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V e r o r d n u n g
über die Aufhebung der Verordnung

über die zuständigen Behörden
für die Anfechtung der Vaterschaft

Vom 13. Mai 2016

Aufgrund

des § 1600 Abs. 6 Satz 1 des Bürgerlichen Gesetzbuchs in der
Fassung vom 2. Januar 2002 (BGBl. I S. 42, 2909; 2003 I S. 738),
zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 11. März
2016 (BGBl. I S. 396), und

des § 17 Satz 2 des Niedersächsischen Kommunalverfassungs-
gesetzes vom 17. Dezember 2010 (Nds. GVBl. S. 576), zuletzt
geändert durch § 4 des Gesetzes vom 12. November 2015
(Nds. GVBl. S. 311),

wird verordnet:

§ 1

Die Verordnung über die zuständigen Behörden für die An-
fechtung der Vaterschaft vom 21. August 2008 (Nds. GVBl.
S. 273) wird aufgehoben.

§ 2

Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer Verkündung in
Kraft.

Hannover, den 13. Mai 2016

Die Niedersächsische Landesregierung

W e i l P i s t o r i u s
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Niedersächsische Verordnung
zur Aufhebung des Lärmschutzbereichs
für den militärischen Flugplatz Ahlhorn

Vom 13. Mai 2016

Aufgrund des § 4 Abs. 2 Satz 1 und Abs. 7 Satz 2 in Verbin-
dung mit Satz 3 Halbsatz 1 des Gesetzes zum Schutz gegen
Fluglärm in der Fassung vom 31. Oktober 2007 (BGBl. I S. 2550)
wird verordnet:

§ 1

Der Lärmschutzbereich für den militärischen Flugplatz Ahl-
horn, festgesetzt durch die Verordnung über die Festsetzung
des Lärmschutzbereichs für den militärischen Flugplatz Ahl-
horn vom 20. Februar 1986 (BGBl. I S. 309), wird aufgehoben.

§ 2

Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer Verkündung in
Kraft.

Hannover, den 13. Mai 2016

Die Niedersächsische Landesregierung

W e i l W e n z e l
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Niedersächsische Verordnung
zur Aufhebung des Lärmschutzbereichs
für den militärischen Flugplatz Hopsten

Vom 13. Mai 2016

Aufgrund des § 4 Abs. 2 Satz 1 und Abs. 7 Satz 2 des Geset-
zes zum Schutz gegen Fluglärm in der Fassung vom 31. Okto-
ber 2007 (BGBl. I S. 2550) wird verordnet:

§ 1

Der Lärmschutzbereich für den militärischen Flugplatz
Hopsten, festgesetzt durch die Verordnung über die Festset-
zung des Lärmschutzbereichs für den militärischen Flugplatz
Hopsten vom 26. Mai 1976 (BGBl. I S. 1325), zuletzt geändert
durch Verordnung vom 12. Juli 1991 (BGBl. I S. 1516), wird
für den Teilbereich Niedersachsen aufgehoben.

§ 2

Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer Verkündung in
Kraft.

Hannover, den 13. Mai 2016

Die Niedersächsische Landesregierung

W e i l W e n z e l
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Niedersächsische Verordnung
zur Aufhebung des Lärmschutzbereichs

für den militärischen Flugplatz Jever

Vom 13. Mai 2016

Aufgrund des § 4 Abs. 2 Satz 1 und Abs. 7 Satz 2 des Geset-
zes zum Schutz gegen Fluglärm in der Fassung vom 31. Okto-
ber 2007 (BGBl. I S. 2550) wird verordnet:

§ 1

Der Lärmschutzbereich für den militärischen Flugplatz Jever,
festgesetzt durch die Verordnung über die Festsetzung des
Lärmschutzbereichs für den militärischen Flugplatz Jever vom
22. Dezember 1976 (BGBl. I S. 3811), zuletzt geändert durch
Verordnung vom 24. Juli 1998 (BGBl. I S. 1983), wird aufge-
hoben.

§ 2

Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer Verkündung in
Kraft.

Hannover, den 13. Mai 2016

Die Niedersächsische Landesregierung

W e i l W e n z e l
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V e r o r d n u n g
über den Wechsel zwischen 

Schuljahrgängen und Schulformen
der allgemein bildenden Schulen

(WeSchVO)

Vom 3. Mai 2016

Aufgrund des § 60 Abs. 1 Nrn. 2 und 3 und Abs. 4 des Nie-
dersächsischen Schulgesetzes in der Fassung vom 3. März
1998 (Nds. GVBl. S. 137), zuletzt geändert durch Artikel 1 des
Gesetzes vom 3. Juni 2015 (Nds. GVBl. S. 90), wird verordnet:

I n h a l t s ü b e r s i c h t

E r s t e r  A b s c h n i t t

Gemeinsame Vorschriften

§ 1 Begriffsbestimmungen
§ 2 Leistungsbewertung
§ 3 Grundsätze für die Versetzung
§ 4  Verfahrensvorschriften
§ 5  Ausgleich
§ 6  Anforderungen an Ausgleichsfächer
§ 7 Versetzung infolge einer Nachprüfung
§ 8 Prüfungsausschuss für die Nachprüfung
§ 9 Durchführung und Ergebnis der Nachprüfung
§ 10 Überspringen eines Schuljahrgangs
§ 11 Freiwilliges Zurücktreten
§ 12 Übergang

Z w e i t e r  A b s c h n i t t

Besondere Vorschriften für die Grundschule 

§ 13 Versetzung am Ende des 2. und 3. Schuljahrgangs, Durchlaufen
der Eingangsstufe

§ 14 Aufrücken am Ende der Eingangsstufe
§ 15 Wiederholung des 4. Schuljahrgangs
§ 16 Wechsel der Schulform am Ende des 4. Schuljahrgangs

D r i t t e r  A b s c h n i t t

Besondere Vorschriften für die Hauptschule

§ 17 Ausgleich

V i e r t e r  A b s c h n i t t

Besondere Vorschriften für die Realschule

§ 18 Ausgleich
§ 19 Aufrücken
§ 20 Überweisung

F ü n f t e r  A b s c h n i t t

Besondere Vorschriften für die Oberschule

§ 21 Entsprechende Anwendung von Vorschriften
§ 22 Ausgleich, Versetzung

S e c h s t e r  A b s c h n i tt

Besondere Vorschriften für das Gymnasium

§ 23 Aufrücken
§ 24 Überweisung 

S i e b e n t e r  A b s c h n i t t

Besondere Vorschriften für die Kooperative Gesamtschule

§ 25 Entsprechende Anwendung von Vorschriften 
§ 26 Ausgleich, Wechsel in einen anderen Schulzweig 

A c h t e r  A b s c h n i t t

Besondere Vorschriften für die Förderschule

§ 27 Entsprechende Anwendung von Vorschriften 
§ 28 Ausgleich

N e u n t e r  A b s c h n i t t

Schlussvorschrift

§ 29 Inkrafttreten

E r s t e r  A b s c h n i t t

Gemeinsame Vorschriften

§ 1

Begriffsbestimmungen

Im Sinne dieser Verordnung bedeuten

1. Versetzung:

der Wechsel einer Schülerin oder eines Schülers in den
nächsthöheren Schuljahrgang einer Schulform oder eines
Schulzweigs oder in den Sekundarbereich II aufgrund ei-
ner Entscheidung der Klassenkonferenz, dass von der
Schülerin oder dem Schüler dort eine erfolgreiche Mitar-
beit erwartet werden kann,

2. Aufrücken:

der Wechsel in den nächsthöheren Schuljahrgang ohne
Entscheidung der Klassenkonferenz,

3. Übergang: 

der freiwillige Wechsel an eine Schule einer anderen
Schulform aufgrund der Leistungen der Schülerin oder des
Schülers oder nach Beschluss der Klassenkonferenz, 

4. Überweisung:

der durch Beschluss der Klassenkonferenz angeordnete
Wechsel an eine Schule einer anderen Schulform,

5. zielgleicher Unterricht:

der Unterricht für Schülerinnen und Schüler mit Bedarf
an sonderpädagogischer Unterstützung in den Förderschwer-
punkten emotionale und soziale Entwicklung, Sprache,
körperliche und motorische Entwicklung, Sehen und Hö-
ren an allgemein bildenden Schulen nach denselben Kern-
curricula wie für Schülerinnen und Schüler ohne Bedarf
an sonderpädagogischer Unterstützung,

6. zieldifferenter Unterricht:

der Unterricht für Schülerinnen und Schüler mit Bedarf
an sonderpädagogischer Unterstützung 

a) im Förderschwerpunkt Lernen an allgemein bildenden
Schulen nach den Kerncurricula der Grundschule oder
der Hauptschule, wobei die Leistungsanforderungen
von diesen Kerncurricula abweichen können, oder

b) im Förderschwerpunkt geistige Entwicklung an allge-
mein bildenden Schulen nach den Kerncurricula der
Förderschule im Förderschwerpunkt geistige Entwick-
lung.

§ 2

Leistungsbewertung

Für die Leistungen der Schülerinnen und Schüler, die mit
Noten bewertet werden, sind folgende Noten zu verwenden:

sehr gut (1) = eine den Anforderungen in besonderem
Maß entsprechende Leistung;

gut (2) = eine den Anforderungen voll entsprechen-
de Leistung;

befriedigend (3) = eine den Anforderungen im Allgemeinen
entsprechende Leistung;

ausreichend (4) = eine Leistung, die zwar Mängel aufweist,
aber im Ganzen den Anforderungen noch
entspricht;
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mangelhaft (5) = eine den Anforderungen nicht entspre-
chende Leistung, die jedoch erkennen lässt,
dass die notwendigen Grundkenntnisse
vorhanden sind und die Mängel in abseh-
barer Zeit behoben werden könnten;

ungenügend (6) = eine den Anforderungen nicht entspre-
chende Leistung, bei der selbst die Grund-
kenntnisse so lückenhaft sind, dass die
Mängel in absehbarer Zeit nicht behoben
werden könnten.

§ 3

Grundsätze für die Versetzung

(1) 1In den folgenden Schulformen finden am Ende der an-
gegebenen Schuljahrgänge Versetzungen statt:

Grundschule 2. und 3.

Hauptschule 5. bis 9.

Realschule 5. bis 9.

Oberschule 5. bis 9.

Gymnasium 5. bis 10.

Kooperative Gesamtschule

im Hauptschulzweig 5. bis 9.

im Realschulzweig 5. bis 9.

im Gymnasialzweig 5. bis 10.

Förderschule mit zielgleichem Unterricht

im Primarbereich 2. und 3.

im Sekundarbereich I 5. bis 9. 

Förderschule im Förderschwerpunkt
Lernen 8.
2Im Übrigen rücken die Schülerinnen und Schüler am Ende
eines Schuljahrgangs in den nächsthöheren Schuljahrgang
auf.

(2) Abweichend von Absatz 1 Satz 1 rückt eine Schülerin
oder ein Schüler mit Bedarf an sonderpädagogischer Unter-
stützung im Förderschwerpunkt geistige Entwicklung am
Ende eines Schuljahrgangs in den nächsthöheren Schuljahr-
gang auf.

(3) 1Soweit am Ende eines Schuljahrgangs der Wechsel in
den nächsthöheren Schuljahrgang in Form einer Versetzung
stattfindet, ist von einer erfolgreichen Mitarbeit der Schülerin
oder des Schülers in dem nächsthöheren Schuljahrgang aus-
zugehen, wenn ihre oder seine Leistungen 

1. in allen Pflicht- und Wahlpflichtfächern mindestens mit
der Note „ausreichend“ oder

2. in einem Fach mit der Note „mangelhaft“ und in allen an-
deren Fächern mindestens mit der Note „ausreichend“ 

bewertet worden sind. 2Sind die Leistungen der Schülerin
oder des Schülers in mehr als einem Fach nicht mindestens
mit der Note „ausreichend“ bewertet worden, so können diese
Leistungen nach Maßgabe der §§ 5, 6, 17 bis 19, des § 22 Abs. 1
und 2 und der §§ 26 und 28 ausgeglichen werden. 3Für Schü-
lerinnen und Schüler mit Bedarf an sonderpädagogischer Un-
terstützung, die zieldifferent unterrichtet werden, kann die
Klassenkonferenz beschließen, dass es bei mangelhaften Leis-
tungen in zwei Fächern und mindestens ausreichenden Leis-
tungen in allen anderen Fächern eines Ausgleichs nicht be-
darf.

§ 4

Verfahrensvorschriften

(1) 1Der Entscheidung über die Versetzung sind die am
Ende des Schuljahres für das Zeugnis vorgesehenen Noten zu-
grunde zu legen. 2Die Noten in Fächern, die nur in einem

Schulhalbjahr unterrichtet wurden, sind wie die Noten der im
gesamten Schuljahr unterrichteten Fächer zu berücksichti-
gen. 

(2) 1Hat eine Schülerin oder ein Schüler aus von ihr oder
ihm zu vertretenden Gründen Unterricht versäumt und kön-
nen die Leistungen in einem oder mehreren Fächern aus die-
sem Grunde nicht beurteilt werden, so hat die Klassenkon-
ferenz im Regelfall ungenügende Leistungen in dem jeweils
betroffenen Fach zugrunde zu legen. 2Sind die Gründe von
der Schülerin oder dem Schüler nicht zu vertreten, so ist die
Schülerin oder der Schüler zu versetzen, wenn eine erfolgrei-
che Mitarbeit im nächsthöheren Schuljahrgang erwartet wer-
den kann. 

(3) Wechselt eine Schülerin oder ein Schüler, die oder der
am Ende des 1. Schulhalbjahres Noten erhalten hat, die eine
Versetzung nicht ermöglichen, nach dem 30. April an eine an-
dere Schule derselben Schulform, so bedarf die Versetzung
am Ende des Schuljahres der Zustimmung der Schulbehörde. 

§ 5

Ausgleich

(1) 1Bei mindestens ausreichenden Leistungen in allen an-
deren Fächern können ausgeglichen werden:

1. mangelhafte Leistungen in zwei Fächern durch mindes-
tens befriedigende Leistungen in zwei Ausgleichsfächern
oder

2. ungenügende Leistungen in einem Fach durch

a) mindestens gute Leistungen in einem Ausgleichsfach
oder

b) mindestens befriedigende Leistungen in zwei Aus-
gleichsfächern.

2Bei Schülerinnen und Schülern mit Bedarf an sonderpädago-
gischer Unterstützung, die zieldifferent unterrichtet werden,
können bei mindestens ausreichenden Leistungen in allen an-
deren Fächern mangelhafte Leistungen in drei Fächern durch
mindestens befriedigende Leistungen in zwei Ausgleichsfä-
chern oder ungenügende Leistungen in einem Fach und man-
gelhafte Leistungen in einem weiteren Fach durch mindestens
gute Leistungen in einem Ausgleichsfach und mindestens be-
friedigende Leistungen in zwei Ausgleichsfächern ausgegli-
chen werden. 

(2) 1Ob die Klassenkonferenz von der Möglichkeit des Aus-
gleichs Gebrauch macht, hängt von ihrer pflichtgemäßen Be-
urteilung ab, ob von der Schülerin oder dem Schüler eine
erfolgreiche Mitarbeit in dem nächsthöheren Schuljahrgang
erwartet werden kann. 2In die Beurteilung sind die unter päd-
agogischen und fachlichen Gesichtspunkten wesentlichen
Umstände des Einzelfalles einzubeziehen und mögliche Maß-
nahmen zur Förderung der Schülerin oder des Schülers zu be-
rücksichtigen. 

§ 6 

Anforderungen an Ausgleichsfächer 

(1) 1Ausgleichsfach kann nur ein Fach sein, für das in der
Stundentafel höchstens eine Stunde weniger vorgeschrieben
ist als für das Fach, in dem die Leistungen ausgeglichen wer-
den sollen. 2Ausgleichsfach kann außer einem Pflichtfach
auch ein Wahlpflichtfach, ein Wahlpflichtkurs, ein Wahlfach
oder ein wahlfreier Kurs sein. 3Ist für ein Ausgleichsfach in
der Stundentafel eine verbindliche Stundenzahl nicht vorge-
schrieben, so ist die Zahl der Wochenstunden im Stunden-
plan maßgebend. 

(2) An der Realschule, am Gymnasium, im Realschulzweig
und im Gymnasialzweig der Oberschule und der Kooperati-
ven Gesamtschule sowie an der Integrierten Gesamtschule
können die Leistungen in den Fächern Deutsch und Mathe-
matik und in den Pflicht- und Wahlpflichtfremdsprachen nur
untereinander ausgeglichen werden.

Schulform Schuljahrgang
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§ 7

Versetzung infolge einer Nachprüfung

(1) 1Wird eine Schülerin oder ein Schüler des 5. bis 9. Schul-
jahrgangs wegen mangelhafter Leistungen in zwei Fächern
nicht versetzt, so kann die Klassenkonferenz beschließen,
dass die Schülerin oder der Schüler versetzt ist, wenn sie oder
er eine Nachprüfung in einem der beiden Fächer besteht.
2Bestimmt die Klassenkonferenz in dem Beschluss nach Satz 1
nicht zugleich das Fach, in dem die Nachprüfung stattfindet,
so ist die Auswahl des Faches den Erziehungsberechtigten
oder der volljährigen Schülerin oder dem volljährigen Schüler
überlassen. 3Vor dem letzten Unterrichtstag des Schuljahres
ist der Schule mitzuteilen, ob und gegebenenfalls in welchem
Fach die Möglichkeit der Nachprüfung genutzt wird. 4Ein
Fach ist von der Nachprüfung ausgeschlossen, wenn in ihm
bereits in den vorausgegangenen zwei Zeugnissen die Note
„mangelhaft“ oder „ungenügend“ erteilt wurde.

(2) Ein Beschluss nach Absatz 1 Satz 1 kann nur gefasst
werden, wenn erwartet werden kann, dass die Schülerin oder
der Schüler nach einem Bestehen der Nachprüfung im nächst-
höheren Schuljahrgang erfolgreich mitarbeitet; § 5 Abs. 2 Satz 2
gilt entsprechend. 

(3) Ein Beschluss nach Absatz 1 Satz 1 kann nicht gefasst
werden, wenn die Schülerin oder der Schüler

1. bereits im vorausgegangenen Schuljahr nicht versetzt wor-
den ist,

2. bereits einmal infolge einer Nachprüfung versetzt worden
ist oder

3. in dem Schuljahrgang an einer Abschlussprüfung teilzu-
nehmen hat.

§ 8

Prüfungsausschuss für die Nachprüfung

1Zur Durchführung der Nachprüfung beruft die Schulleite-
rin oder der Schulleiter einen Prüfungsausschuss, dem als
stimmberechtigte Mitglieder angehören: 

1. eine Lehrkraft, die die Schülerin oder den Schüler im be-
treffenden Schuljahr in dem Fach der Nachprüfung nicht
unterrichtet hat, als vorsitzendes Mitglied,

2. eine prüfende Lehrkraft, die die Schülerin oder den Schü-
ler im betreffenden Schuljahr in dem Fach der Nachprü-
fung unterrichtet haben sollte, und 

3. eine weitere Lehrkraft. 
2Auf Verlangen einer Schülerin oder eines Schülers mit Be-
darf an sonderpädagogischer Unterstützung soll dem Prü-
fungsausschuss zusätzlich ein beratendes Mitglied angehören,
das über die Lehrbefähigung für das Lehramt für Sonderpäd-
agogik möglichst in der für den Bedarf der Schülerin oder des
Schülers an sonderpädagogischer Unterstützung einschlägi-
gen sonderpädagogischen Fachrichtung verfügt. 3Die Schullei-
terin oder der Schulleiter kann in Einzelfällen in der münd-
lichen Prüfung (§ 9 Abs. 1 und 3) den Vorsitz übernehmen und
ist dann zusätzliches stimmberechtigtes Mitglied. 4Die Über-
nahme des Vorsitzes teilt die Schulleiterin oder der Schullei-
ter den übrigen Mitgliedern des Prüfungsausschusses und der
Schülerin oder dem Schüler vor Beginn der mündlichen Prü-
fung mit. 5Bei Abstimmungen mit Stimmengleichheit gibt die
Stimme des vorsitzenden Mitglieds den Ausschlag. 6Die
Schulleiterin oder der Schulleiter kann an der mündlichen
Prüfung auch teilnehmen, ohne den Vorsitz zu übernehmen;
in diesem Fall ist sie oder er zusätzliches beratendes Mitglied. 

§ 9

Durchführung und Ergebnis der Nachprüfung 

(1) Wurden in dem Fach der Nachprüfung im betreffenden
Schuljahr zur Lernkontrolle schriftliche Arbeiten angefertigt

und bewertet, so besteht die Nachprüfung aus einer schriftli-
chen und einer mündlichen Prüfung, im Übrigen nur aus ei-
ner mündlichen Prüfung.

(2) 1Die schriftliche Prüfung besteht aus einer unter Prü-
fungsbedingungen anzufertigenden schriftlichen Arbeit mit
dem Schwierigkeitsgrad einer im betreffenden Schuljahr zur
Lernkontrolle angefertigten Arbeit. 2Die prüfende Lehrkraft
bestimmt die Aufgabe. 3Die Arbeit wird von der prüfenden
Lehrkraft und der weiteren Lehrkraft des Prüfungsausschus-
ses bewertet. 4Weichen die Einzelbewertungen voneinander
ab, so entscheidet das vorsitzende Mitglied des Prüfungsaus-
schusses. 5Es kann sich für eine der Einzelbewertungen oder,
wenn die Einzelnoten um mehr als eine Note voneinander ab-
weichen, für eine dazwischen liegende Note entscheiden. 

(3) 1Das Thema der mündlichen Prüfung muss im betreffen-
den Schuljahr eingehend behandelt worden sein. 2Die münd-
liche Prüfung dauert etwa 15 Minuten, wenn sowohl eine
schriftliche als auch eine mündliche Prüfung abzulegen ist;
im Übrigen dauert sie etwa 20 Minuten. 3Die Schülerin oder
der Schüler erhält für die mündliche Prüfung etwa 20 Minu-
ten Vorbereitungszeit unter Aufsicht. 4Der Prüfungsausschuss
kann auf eine mündliche Prüfung verzichten, wenn die
schriftliche Arbeit mit mindestens der Note „gut“ bewertet
wurde.

(4) Die Leistung in der mündlichen Prüfung wird nach ei-
nem Vorschlag der prüfenden Lehrkraft vom Prüfungsaus-
schuss bewertet; Stimmenthaltung ist nicht zulässig.

(5) 1Die Nachprüfung ist bestanden, wenn die Leistung in
jedem Prüfungsteil mindestens mit der Note „ausreichend“
bewertet worden ist. 2Im Zeugnis des betreffenden Schuljah-
res wird für das Fach der Nachprüfung die Note „ausreichend“
eingetragen. 

(6) Besteht die Nachprüfung aus einer schriftlichen und ei-
ner mündlichen Prüfung und ist die Leistung in der schriftli-
chen Prüfung nicht mindestens mit der Note „ausreichend“
bewertet worden, so wird die Nachprüfung nicht fortgesetzt.

§ 10

Überspringen eines Schuljahrgangs

Auf Beschluss der Klassenkonferenz und mit Einverständ-
nis der Erziehungsberechtigten kann einen Schuljahrgang
überspringen, wer nach den gezeigten Leistungen und bei
Würdigung der Gesamtpersönlichkeit fähig erscheint, nach ei-
ner Übergangszeit in dem künftigen Schuljahrgang erfolgreich
mitzuarbeiten.

§ 11

Freiwilliges Zurücktreten 

(1) Eine Schülerin oder ein Schüler kann in den vorherigen
Schuljahrgang zurücktreten, wenn anzunehmen ist, dass
durch die Wiederholung wesentliche Ursachen von Leistungs-
schwächen behoben werden können und die Klassenkonfe-
renz auf Antrag dies durch Beschluss festgestellt hat.

(2) 1Antragsberechtigt sind die Erziehungsberechtigten und
volljährige Schülerinnen und Schüler. 2Der Antrag muss vor
dem 1. April gestellt sein, wenn er für das laufende Schuljahr
berücksichtigt werden soll. 

(3) 1Ein freiwilliges Zurücktreten ist in demselben Schul-
jahrgang und in zwei aufeinander folgenden Schuljahrgängen
nur einmal zulässig. 2Ein freiwilliges Zurücktreten in einen
Schuljahrgang, den die Schülerin oder der Schüler bereits
wiederholt hat, ist nicht zulässig. 

(4) Wer freiwillig zurückgetreten ist, rückt am Ende des
Schuljahres ohne erneute Versetzung in den nächsthöheren
Schuljahrgang auf. 
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§ 12

Übergang

(1) 1Die Berechtigung zum Übergang besteht für einen
Wechsel

1. von der Hauptschule an die Realschule, wenn der Noten-
durchschnitt in den Fächern Deutsch und Mathematik so-
wie der ersten Fremdsprache höchstens 2,4 und in den
übrigen Fächern höchstens 3,0 beträgt,

2. von der Hauptschule an das Gymnasium, wenn in den Fä-
chern Deutsch und Mathematik und in der ersten Fremd-
sprache sowie in der zweiten Fremdsprache als Wahl-
sprache jeweils mindestens die Note „gut“ und in den übri-
gen Fächern ein Notendurchschnitt von höchstens 2,0 er-
reicht worden ist, sowie

3. von der Realschule an das Gymnasium, wenn in den Fä-
chern Deutsch und Mathematik sowie der ersten Fremd-
sprache ein Notendurchschnitt von höchstens 2,4, in der
zweiten Fremdsprache als Wahlpflichtfremdsprache min-
destens die Note „befriedigend“ und in den übrigen Fä-
chern ein Notendurchschnitt von höchstens 3,0 erreicht
worden ist.

2Das Erfordernis einer Note in der zweiten Fremdsprache
nach Satz 1 Nrn. 2 und 3 besteht erst für einen Wechsel ab
dem 6. Schuljahrgang. 3Die Berechtigung nach Satz 1 besteht
nicht, wenn die Leistungen in einem Fach mit der Note „man-
gelhaft“ oder „ungenügend“ bewertet worden sind. 4Das Vor-
liegen der Voraussetzungen für den Übergang stellt die
Klassenkonferenz fest. 5Die Feststellung wird im Zeugnis ver-
merkt. 6Die Schule berät die Erziehungsberechtigten oder die
volljährige Schülerin oder den volljährigen Schüler bei der
Entscheidung über den Übergang. 7Für den Übergang zwi-
schen den Schulzweigen einer Oberschule oder einer Ko-
operativen Gesamtschule gelten die Sätze 1 bis 4 entspre-
chend.

(2) 1Auf Antrag der Erziehungsberechtigen oder der volljäh-
rigen Schülerin oder des volljährigen Schülers beschließt die
Klassenkonferenz, ob ein Übergang möglich ist

1. von der Grundschule auf eine Förderschule,

2. von einer Förderschule auf eine Grundschule,

3. von der Hauptschule, der Realschule, der Oberschule, dem
Gymnasium, der Gesamtschule oder der Förderschule auf
eine Schule einer anderen der genannten Schulformen
oder 

4. zwischen den Schulzweigen einer Oberschule oder einer
Kooperativen Gesamtschule.

2Maßgeblich für den Beschluss der Klassenkonferenz sind die
Lern- und Leistungsentwicklung der Schülerin oder des Schü-
lers sowie die Anforderungen und Fächer der aufnehmenden
Schulform oder des anderen Schulzweiges. 3Beschließt die
Klassenkonferenz, dass der Übergang möglich ist, so bestimmt
sie die andere Schulform oder den anderen Schulzweig der
Oberschule oder der Kooperativen Gesamtschule und den
Schuljahrgang. 4Die aufnehmende Schule ist an diesen Be-
schluss gebunden.

Z w e i t e r  A b s c h n i t t

Besondere Vorschriften für die Grundschule

§ 13

Versetzung am Ende des 2. und 3. Schuljahrgangs,
Durchlaufen der Eingangsstufe 

(1) 1Am Ende des 2. Schuljahrgangs ist von einer erfolgrei-
chen Mitarbeit einer Schülerin oder eines Schülers in dem
nächsthöheren Schuljahrgang auszugehen, wenn sie oder er

über mindestens ausreichende Kompetenzen in den Fächern
Deutsch und Mathematik verfügt. 2An der Grundschule, die
die Eingangsstufe führt, beschließt die Klassenkonferenz, in
welchem Zeitraum die Schülerin oder der Schüler die Ein-
gangsstufe durchläuft. 3Maßgeblich für den Beschluss der
Klassenkonferenz ist die Lern- und Leistungsentwicklung der
Schülerin oder des Schülers.

(2) 1Am Ende des 3. Schuljahrgangs ist von einer erfolgrei-
chen Mitarbeit einer Schülerin oder eines Schülers in dem
nächsthöheren Schuljahrgang auszugehen, wenn ihre oder
seine Leistungen in zwei der Fächer Deutsch, Mathematik
und Sachunterricht mindestens mit der Note „ausreichend“
bewertet worden sind. 2Sind die Leistungen der Schülerin
oder des Schülers in zwei der in Satz 1 genannten Fächer
nicht mindestens mit der Note „ausreichend“ bewertet wor-
den, so kann von einer erfolgreichen Mitarbeit in dem nächst-
höheren Schuljahrgang auch ausgegangen werden, wenn die
Leistungen in zwei Fächern mindestens mit der Note „befrie-
digend“ bewertet worden sind; § 5 Abs. 2 Satz 2 gilt entspre-
chend. 3Werden Zeugnisse ohne Noten erteilt, so muss die
Schülerin oder der Schüler über mindestens ausreichende
Kompetenzen in zwei der Fächer Deutsch, Mathematik und
Sachunterricht verfügen. 4Liegen die Voraussetzungen nach
Satz 3 nicht vor, so kann dennoch von einer erfolgreichen
Mitarbeit einer Schülerin oder eines Schülers in dem nächst-
höheren Schuljahrgang ausgegangen werden, wenn die Lern-
und Leistungsentwicklung der Schülerin oder des Schülers
dies erwarten lässt; § 5 Abs. 2 Satz 2 gilt entsprechend. 

(3) Bei Schülerinnen und Schülern mit Bedarf an sonder-
pädagogischer Unterstützung, die an der Grundschule zieldif-
ferent unterrichtet werden, findet abweichend von § 3 Abs. 1
Satz 1 eine Versetzung nicht statt; die Schülerinnen und
Schüler rücken auf. 

§ 14

Aufrücken am Ende der Eingangsstufe

Eine Schülerin oder ein Schüler an einer Grundschule, die
die Eingangsstufe führt, rückt am Ende der Eingangsstufe in
den 3. Schuljahrgang auf, wenn sie oder er die Eingangsstufe
in drei Schuljahren durchlaufen hat.

§ 15

Wiederholung des 4. Schuljahrgangs

(1) 1Eine Schülerin oder ein Schüler muss den 4. Schuljahr-
gang wiederholen, wenn die Leistungen in zwei der Fächer
Deutsch, Mathematik und Sachunterricht nicht mindestens
mit der Note „ausreichend“ bewertet worden sind. 2Werden
Zeugnisse ohne Noten erteilt, so muss die Schülerin oder der
Schüler den 4. Schuljahrgang wiederholen, wenn sie oder er
am Ende des 4. Schuljahrgangs nicht über mindestens ausrei-
chende Kompetenzen in zwei der Fächer Deutsch, Mathema-
tik und Sachunterricht verfügt. 3Die Sätze 1 und 2 sind für
Schülerinnen und Schüler mit Bedarf an sonderpädagogischer
Unterstützung, die zieldifferent unterrichtet werden, nicht an-
zuwenden. 

(2) 1Die Klassenkonferenz kann beschließen, dass eine Wie-
derholung nach Absatz 1 Satz 1 nicht erforderlich ist, wenn
die Leistungen der Schülerin oder des Schülers in zwei Fä-
chern mindestens mit der Note „befriedigend“ bewertet wor-
den sind und eine erfolgreiche Mitarbeit der Schülerin oder
des Schülers im nächsthöheren Schuljahrgang erwartet wer-
den kann; § 5 Abs. 2 Satz 2 gilt entsprechend. 2Werden Zeug-
nisse ohne Noten erteilt, so kann die Klassenkonferenz
beschließen, dass eine Wiederholung nach Absatz 1 Satz 2
nicht erforderlich ist, wenn aufgrund der Lern- und Leistungs-
entwicklung der Schülerin oder des Schülers eine erfolgreiche
Mitarbeit im nächsthöheren Schuljahrgang erwartet werden
kann; § 5 Abs. 2 Satz 2 gilt entsprechend.
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§ 16

Wechsel der Schulform am Ende des 4. Schuljahrgangs

Für die Anmeldung von Schülerinnen und Schülern an
weiterführenden Schulen können die Schulbehörden landes-
weite Anmeldetermine und Grundsätze für das Anmeldever-
fahren festlegen. 

D r i t t e r  A b s c h n i t t

Besondere Vorschriften für die Hauptschule

§ 17

Ausgleich

(1) Abweichend von § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 können an der
Hauptschule anstelle von befriedigenden Leistungen ausrei-
chende Leistungen in Fächern mit Fachleistungsdifferenzie-
rung in Kursen auf erhöhter Anspruchsebene (E-Kurse) als
Ausgleich für mangelhafte Leistungen in Kursen auf grundle-
gender Anspruchsebene (G-Kurse) und in Fächern ohne Fach-
leistungsdifferenzierung herangezogen werden. 

(2) § 3 Abs. 3 Satz 3 und § 5 Abs. 1 Satz 2 ist an der Haupt-
schule für die Versetzung am Ende der 5. bis 8. Schuljahrgän-
ge auf alle Schülerinnen und Schüler anzuwenden.

V i e r t e r  A b s c h n i t t

Besondere Vorschriften für die Realschule

§ 18

Ausgleich

Abweichend von § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 können an der Re-
alschule anstelle von befriedigenden Leistungen ausreichende
Leistungen in E-Kursen als Ausgleich für mangelhafte Leis-
tungen in G-Kursen und in Fächern ohne Fachleistungsdiffe-
renzierung herangezogen werden.

§ 19

Aufrücken

Eine Schülerin oder ein Schüler, die oder der zweimal
nacheinander oder in zwei aufeinanderfolgenden Schuljahr-
gängen nicht versetzt worden ist, rückt in den nächsthöheren
Schuljahrgang auf, wenn die Klassenkonferenz eine Überwei-
sung nach § 59 Abs. 4 Satz 3 des Niedersächsischen Schulge-
setzes (NSchG) nicht beschließt.  

§ 20

Überweisung

Die aufnehmende Schule übernimmt die Schülerin oder
den Schüler, die oder der von der Realschule nach § 59 Abs. 4
Satz 3 NSchG überwiesen worden ist, in den nächsthöheren
Schuljahrgang.

F ü n f t e r  A b s c h n i t t

Besondere Vorschriften für die Oberschule 

§ 21

Entsprechende Anwendung von Vorschriften

Für den Hauptschulzweig der Oberschule sind die für die
Hauptschule, für den Realschulzweig der Oberschule die für
die Realschule und für den Gymnasialzweig der Oberschule
die für das Gymnasium geltenden Vorschriften dieser Verord-
nung anzuwenden.

§ 22 

Ausgleich, Versetzung 

(1) 1Bei Schülerinnen und Schülern, die an der nicht nach
Schulzweigen gegliederten Oberschule unterrichtet werden,

können abweichend von § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 anstelle von
befriedigenden Leistungen ausreichende Leistungen in Fä-
chern mit Fachleistungsdifferenzierung in E-Kursen als Aus-
gleich für mangelhafte Leistungen in G-Kursen und in Fä-
chern ohne Fachleistungsdifferenzierung herangezogen wer-
den. 2Abweichend von § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 kann in nur ei-
nem Fach mit Fachleistungsdifferenzierung anstelle einer be-
friedigenden Leistung auch eine ausreichende Leistung in ei-
nem Kurs auf zusätzlicher Anspruchsebene (Z-Kurse) als Aus-
gleich für eine mangelhafte Leistung in einem E-Kurs oder in
einem G-Kurs herangezogen werden. 

(2) Bei Schülerinnen und Schülern, die an der Oberschule
überwiegend jahrgangsbezogen unterrichtet werden, können
über Absatz 1 und § 5 Abs. 1 Satz 1 hinaus bei mindestens
ausreichenden Leistungen in allen übrigen Fächern auch aus-
geglichen werden:

1. mangelhafte Leistungen in drei Fächern, darunter nur ei-
nes der Fächer Deutsch, Mathematik und erste Fremdspra-
che, durch mindestens befriedigende Leistungen in drei
Ausgleichsfächern oder 

2. ungenügende Leistungen in einem Fach und mangelhafte
Leistungen in einem weiteren Fach, darunter nur eines der
Fächer Deutsch, Mathematik und erste Fremdsprache,
durch mindestens gute Leistungen in einem Ausgleichs-
fach und mindestens befriedigende Leistungen in einem
weiteren Ausgleichsfach oder durch mindestens befriedi-
gende Leistungen in drei Ausgleichsfächern.

(3) 1Bei Schülerinnen und Schülern, die an der Oberschule
überwiegend jahrgangsbezogen und in den Fächern mit Fach-
leistungsdifferenzierung in G-Kursen unterrichtet werden, ist
von einer erfolgreichen Mitarbeit 

1. in dem nächsthöheren Schuljahrgang des Realschulzweigs
einer Oberschule auszugehen, wenn in den Fächern
Deutsch, Mathematik und erste Fremdsprache ein Noten-
durchschnitt von höchstens 2,4 und in den übrigen
Pflicht- und Wahlpflichtfächern ein Notendurchschnitt
von höchstens 3,5 erreicht worden ist, und 

2. in dem nächsthöheren Schuljahrgang des Gymnasial-
zweigs einer Oberschule auszugehen, wenn in den Fä-
chern Deutsch, Mathematik und erste Fremdsprache ein
Notendurchschnitt von höchstens 2,0, in der zweiten
Fremdsprache als Pflicht- oder Wahlpflichtfremdsprache
mindestens die Note „befriedigend“ und in den übrigen
Pflicht- und Wahlpflichtfächern ein Notendurchschnitt
von höchstens 2,5 erreicht worden ist.

2Das Erfordernis einer Note in der zweiten Fremdsprache be-
steht erst für einen Wechsel ab dem 6. Schuljahrgang.

(4) 1Bei Schülerinnen und Schülern, die an der Oberschule
überwiegend jahrgangsbezogen und in den Fächern mit Fach-
leistungsdifferenzierung in E-Kursen unterrichtet werden, ist
von einer erfolgreichen Mitarbeit

1. in dem nächsthöheren Schuljahrgang des Realschulzweigs
einer Oberschule auszugehen, wenn in den Fächern
Deutsch, Mathematik und erste Fremdsprache ein Noten-
durchschnitt von höchstens 4,0 und in den übrigen
Pflicht- und Wahlpflichtfächern ein Notendurchschnitt
von höchstens 3,5 erreicht worden ist, und

2. in dem nächsthöheren Schuljahrgang des Gymnasial-
zweigs einer Oberschule auszugehen, wenn in den Fä-
chern Deutsch, Mathematik und erste Fremdsprache ein
Notendurchschnitt von höchstens 2,4, in der zweiten
Fremdsprache als Pflicht- oder Wahlpflichtfremdsprache
mindestens die Note „befriedigend“ und in den übrigen
Pflicht- und Wahlpflichtfächern ein Notendurchschnitt
von höchstens 2,5 erreicht worden ist.

2Das Erfordernis einer Note in der zweiten Fremdsprache be-
steht erst für einen Wechsel ab dem 6. Schuljahrgang.

(5) 1Bei Schülerinnen und Schülern, die an der Oberschule
überwiegend jahrgangsbezogen und in den Fächern mit Fach-
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leistungsdifferenzierung in Z-Kursen unterrichtet werden, ist
von einer erfolgreichen Mitarbeit in dem nächsthöheren
Schuljahrgang des Gymnasialzweigs einer Oberschule auszu-
gehen, wenn in den Fächern Deutsch, Mathematik und erste
Fremdsprache ein Notendurchschnitt von höchstens 4,0, in
einer zweiten Fremdsprache als Pflicht- oder Wahlpflicht-
fremdsprache mindestens die Note „befriedigend“ und in den
übrigen Pflicht- und Wahlpflichtfächern ein Notendurch-
schnitt von höchstens 2,5 erreicht worden ist. 2Das Erforder-
nis einer Note in der zweiten Fremdsprache besteht erst für
einen Wechsel ab dem 6. Schuljahrgang.

(6) Wird in dem Fach Deutsch, Mathematik oder erste
Fremdsprache der Unterricht auf einer anderen Anspruchs-
ebene als in den beiden anderen Fächern erteilt, so wird die in
diesem Fach erreichte Note für die Berechnung des Noten-
durchschnitts nach den Absätzen 3 bis 5 wie folgt berücksich-
tigt:

1. eine Note im Z-Kurs als eine um zwei Stufen bessere Note
im G-Kurs und eine Note im E-Kurs als eine um eine Stufe
bessere Note im G-Kurs,

2. eine Note im Z-Kurs als eine um eine Stufe bessere Note
im E-Kurs,

3. eine Note im G-Kurs als eine um eine Stufe schlechtere
Note im E-Kurs sowie

4. eine Note im E-Kurs als eine um eine Stufe schlechtere
Note im Z-Kurs und eine Note im G-Kurs als eine um zwei
Stufen schlechtere Note im Z-Kurs.

S e c h s t e r  A b s c h n i t t

Besondere Vorschriften für das Gymnasium

§ 23

Aufrücken

§ 19 gilt entsprechend. 

§ 24

Überweisung

Für die Überweisung an eine Schule einer anderen Schul-
form, an der der Sekundarabschluss I — Hauptschulab-
schluss, der Sekundarabschluss I — Realschulabschluss, der
Erweiterte Sekundarabschluss I oder der Hauptschulab-
schluss erworben werden kann, gilt § 20 entsprechend.

S i e b e n t e r  A b s c h n i t t

Besondere Vorschriften für die Kooperative Gesamtschule

§ 25

Entsprechende Anwendung von Vorschriften

Für den Hauptschulzweig der Kooperativen Gesamtschule
sind die für die Hauptschule, für den Realschulzweig der Ko-
operativen Gesamtschule die für die Realschule und für den
Gymnasialzweig der Kooperativen Gesamtschule die für das
Gymnasium geltenden Vorschriften dieser Verordnung anzu-
wenden.

§ 26

Ausgleich, Wechsel in einen anderen Schulzweig

(1) Bei Schülerinnen und Schülern, die an der nach Schul-
jahrgängen gegliederten Kooperativen Gesamtschule in dem
Fach Deutsch, Mathematik oder erste Fremdsprache im Rah-
men der Fachleistungsdifferenzierung auf einer anderen An-
spruchsebene unterrichtet werden, als es ihrer Schulzweigzu-
gehörigkeit entspricht, können abweichend von § 5 Abs. 1
Nr. 1 mangelhafte Leistungen wie folgt ausgeglichen werden:

1. bei einer Fachleistungsdifferenzierung auf zwei Anspruchs-
ebenen 

a) im Hauptschulzweig oder Realschulzweig mangelhafte
Leistungen in einem Kurs, dem das Kerncurriculum
der Integrierten Gesamtschule zugrunde liegt, oder
mangelhafte Leistungen in einem Fach ohne Fachleis-
tungsdifferenzierung durch mindestens ausreichende
Leistungen in einem Kurs, dem das Kerncurriculum
des Gymnasiums zugrunde liegt, und 

b) im Gymnasialzweig mangelhafte Leistungen in einem
Kurs, dem das Kerncurriculum des Gymnasiums zu-
grunde liegt, oder mangelhafte Leistungen in einem
Fach ohne Fachleistungsdifferenzierung durch mindes-
tens gute Leistungen in einem Kurs, dem das Kerncur-
riculum der Integrierten Gesamtschule zugrunde liegt;

2. bei einer Fachleistungsdifferenzierung auf drei Anspruchs-
ebenen 

a) im Gymnasialzweig mangelhafte Leistungen in einem
Kurs des Gymnasialzweigs oder mangelhafte Leistun-
gen in einem Fach ohne Fachleistungsdifferenzierung
durch mindestens gute Leistungen in einem Kurs des
Realschulzweigs,

b) im Realschulzweig mangelhafte Leistungen in einem
Kurs des Realschulzweigs oder mangelhafte Leistungen
in einem Fach ohne Fachleistungsdifferenzierung
durch mindestens ausreichende Leistungen in einem
Kurs des Gymnasialzweigs oder mindestens gute Leis-
tungen in einem Kurs des Hauptschulzweigs und 

c) im Hauptschulzweig mangelhafte Leistungen in einem
Kurs des Hauptschulzweigs oder mangelhafte Leistun-
gen in einem Fach ohne Fachleistungsdifferenzierung
durch mindestens ausreichende Leistungen in einem
Kurs des Realschulzweigs.

(2) Bei Schülerinnen und Schülern, die an der nach Schul-
jahrgängen gegliederten Kooperativen Gesamtschule in dem
Fach Deutsch, Mathematik oder erste Fremdsprache im Rah-
men der Fachleistungsdifferenzierung auf einer geringeren
Anspruchsebene unterrichtet werden, als es ihrer Schulzweig-
zugehörigkeit entspricht, sind ausreichende Leistungen in
diesem Fach auszugleichen, wenn in einem anderen Fach
mangelhafte Leistungen vorliegen. 

(3) 1Für Schülerinnen und Schüler, die an der nach Schul-
jahrgängen gegliederten Kooperativen Gesamtschule unter-
richtet werden, besteht unter den Voraussetzungen des § 12
Abs. 1 eine Berechtigung zum Wechsel in einen anderen
Schulzweig. 2Wird in dem Fach Deutsch, Mathematik oder
erste Fremdsprache der Unterricht auf einer anderen An-
spruchsebene erteilt als es der Schulzweigzugehörigkeit der
Schülerin oder des Schülers entspricht, so wird die in diesem
Fach erreichte Note für die Berechnung des Notendurch-
schnitts nach § 12 Abs.1 wie folgt berücksichtigt:

1. bei einer Fachleistungsdifferenzierung auf zwei Anspruchs-
ebenen

a) eine Note in einem Kurs, dem das Kerncurriculum des
Gymnasiums zugrunde liegt, als eine um eine Stufe
bessere Note in einem Kurs, dem das Kerncurriculum
der Integrierten Gesamtschule zugrunde liegt, und

b) eine Note in einem Kurs, dem das Kerncurriculum der
Integrierten Gesamtschule zugrunde liegt, als eine um
eine Stufe schlechtere Note in einem Kurs, dem das
Kerncurriculum des Gymnasiums zugrunde liegt;

2. bei einer Fachleistungsdifferenzierung auf drei Anspruchs-
ebenen 

a) eine Note im Gymnasialzweig als eine um zwei Stufen
bessere Note im Hauptschulzweig und eine Note im
Realschulzweig als eine um eine Stufe bessere Note im
Hauptschulzweig,

b) eine Note im Gymnasialzweig als eine um eine Stufe
bessere Note im Realschulzweig,
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c) eine Note im Hauptschulzweig als eine um eine Stufe
schlechtere Note im Realschulzweig sowie

d) eine Note im Realschulzweig als eine um eine Stufe
schlechtere Note im Gymnasialzweig und eine Note im
Hauptschulzweig als eine um zwei Stufen schlechtere
Note im Gymnasialzweig.

(4) Für Schülerinnen und Schüler, die an Kooperativen Ge-
samtschulen unterrichtet werden, welche in den Schuljahr-
gängen 5 bis 8 den Unterricht überwiegend in schulzweig-
übergreifenden Lerngruppen erteilen, gelten für den Aus-
gleich und den Wechsel in einen anderen Schulzweig die Ab-
sätze 1 bis 3 entsprechend.

A c h t e r  A b s c h n i t t

Besondere Vorschriften für die Förderschule

§ 27

Entsprechende Anwendung von Vorschriften

Für Förderschulen, ausgenommen die Förderschule im För-
derschwerpunkt geistige Entwicklung, sind die Vorschriften

dieser Verordnung für die Schulform entsprechend anzuwen-
den, deren Kerncurricula dem Unterricht jeweils zugrunde
liegen.

§ 28

Ausgleich

An der Förderschule im Förderschwerpunkt Lernen sind
§ 3 Abs. 3 Satz 3 und § 5 Abs. 1 Satz 2 auf alle Schülerinnen
und Schüler anzuwenden.

N e u n t e r  A b s c h n i t t

Schlussvorschrift

§ 29

Inkrafttreten

1Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer Verkündung in
Kraft. 2Gleichzeitig tritt die Durchlässigkeits- und Verset-
zungsverordnung vom 19. Juni 1995 (Nds. GVBl. S. 184, 440),
zuletzt geändert durch Verordnung vom 11. August 2014
(Nds. GVBl. S. 241), außer Kraft.

Hannover, den 3. Mai 2016

Niedersächsisches Kultusministerium

H e i l i g e n s t a d t

Ministerin
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V e r o r d n u n g
zur Änderung der Verordnung

über die Abschlüsse im Sekundarbereich I
der allgemein bildenden Schulen

einschließlich der Freien Waldorfschulen

Vom 3. Mai 2016

Aufgrund des § 60 Abs. 1 Nr. 5 und Abs. 2 und 4 des Nie-
dersächsischen Schulgesetzes in der Fassung vom 3. März 1998
(Nds. GVBl. S. 137), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Ge-
setzes vom 3. Juni 2015 (Nds. GVBl. S. 90), wird verordnet:

Artikel 1

Die Verordnung über die Abschlüsse im Sekundarbereich I
der allgemein bildenden Schulen einschließlich der Freien Wal-
dorfschulen vom 7. April 1994 (Nds. GVBl. S. 197), zuletzt ge-
ändert durch Verordnung vom 11. August 2014 (Nds. GVBl.
S. 243), wird wie folgt geändert:

1. § 1 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 2 Nr. 2 werden die Worte „mit dem Schwer-
punkt“ durch die Worte „im Förderschwerpunkt“ er-
setzt.

b) Absatz 3 wird wie folgt geändert:

aa) Der bisherige Satz 1 wird einziger Satz.

bb) Satz 2 wird gestrichen.

c) Es wird der folgende neue Absatz 4 eingefügt:

„(4) 1Wer am Ende des 10. Schuljahrgangs an der
Hauptschule, der Realschule, der Oberschule, ausge-
nommen im Gymnasialzweig, der Kooperativen Ge-
samtschule, ausgenommen im Gymnasialzweig, der
Integrierten Gesamtschule oder der Förderschule, aus-
genommen die Förderschulen in den Förderschwer-
punkten Lernen und geistige Entwicklung, einen nach
Absatz 1 möglichen Abschluss nicht erwirbt und die
Schule verlässt oder ohne Teilnahme an einer Ab-
schlussprüfung vorzeitig aus dem 10. Schuljahrgang
abgeht, erhält den Hauptschulabschluss. 2Wer am
Ende des 10. Schuljahrgangs an der Förderschule im
Förderschwerpunkt Lernen einen nach Absatz 1 mög-
lichen Abschluss nicht erwirbt und die Schule ver-
lässt oder ohne Teilnahme an einer Abschlussprüfung
vorzeitig aus dem 10. Schuljahrgang abgeht, erhält
den Abschluss nach Absatz 2 Nr. 2. 3Einen Abschluss
nach Absatz 2 Nr. 2 erhält auch die Schülerin oder
der Schüler mit Bedarf an sonderpädagogischer Un-
terstützung im Förderschwerpunkt Lernen, die oder
der an einer anderen allgemein bildenden Schule ei-
nen nach Absatz 1 möglichen Abschluss nicht erwirbt
und die Schule verlässt oder ohne Teilnahme an einer
Abschlussprüfung aus dem 10. Schuljahrgang abgeht.
4Die Abschlüsse nach den Sätzen 1 bis 3 werden
durch einen Gleichstellungsvermerk im Abgangszeug-
nis bescheinigt.“

d) Die bisherigen Absätze 4 bis 6 werden Absätze 5 bis 7.

e) Im neuen Absatz 7 wird Satz 3 gestrichen. 

2. In § 5 Satz 2 wird die Verweisung „§ 1 Abs. 3 Satz 2“
durch die Verweisung „§ 1 Abs. 4 Satz 1“ ersetzt.

3. § 8 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 2 wird die Verweisung „§ 1 Abs. 3 Satz 2“
durch die Verweisung „§ 1 Abs. 4 Satz 1“ ersetzt.

b) Absatz 3 wird wie folgt geändert:

aa) Satz 1 erhält folgende Fassung:

„1Wer nicht in den 10. Schuljahrgang versetzt
wird und die Schule verlässt, erhält den Haupt-
schulabschluss, wenn er die Mindestanforderun-
gen in allen Pflichtfächern und Wahlpflichtkur-
sen erfüllt.“

bb) Satz 3 erhält folgende Fassung:

„3Der Abschluss wird durch einen Gleichstellungs-
vermerk im Abgangszeugnis bescheinigt.“

4. Die §§ 9 und 10 erhalten folgende Fassung:

„§ 9

Erweiterter Sekundarabschluss I

1Wer das Gymnasium am Ende des 10. Schuljahrgangs
verlässt, die Mindestanforderungen in allen Pflicht- und
Wahlpflichtfächern erfüllt hat und in die Einführungs-
phase versetzt worden ist, erhält den Erweiterten Sekun-
darabschluss I. 2Der Abschluss wird durch einen Gleich-
stellungsvermerk im Abgangszeugnis bescheinigt.

§ 10

Sekundarabschluss I — Realschulabschluss 

1Wer das Gymnasium am Ende des 10. Schuljahrgangs
verlässt und die Mindestanforderungen in allen Pflicht-
und Wahlpflichtfächern bei Berücksichtigung nur einer
Pflichtfremdsprache erfüllt, erhält den Sekundarab-
schluss I — Realschulabschluss. 2Der Abschluss wird
durch einen Gleichstellungsvermerk im Abgangszeugnis
bescheinigt.“

5. § 12 erhält folgende Fassung:

„§ 12

Entsprechende Anwendung
der für andere Schulformen geltenden Vorschriften

und sonstige Regelungen

(1) Für die Kooperative Gesamtschule gelten die §§ 2
bis 11 entsprechend.

(2) Für den Hauptschulzweig der Oberschule gelten die
§§ 2 bis 5 entsprechend. 

(3) Für den Realschulzweig der Oberschule gelten die
§§ 6 bis 8 entsprechend.

(4) 1Wer am Ende des 10. Schuljahrgangs am Gymna-
sialzweig der Oberschule die Mindestanforderungen in
allen Pflichtfächern erfüllt hat, ist zum Besuch der gym-
nasialen Oberstufe berechtigt. 2Wechselt die Schülerin
oder der Schüler nicht in den Sekundarbereich II, so er-
hält sie oder er den Erweiterten Sekundarabschluss I; der
Abschluss wird durch einen Gleichstellungsvermerk im
Abgangszeugnis bescheinigt. 3Im Übrigen gelten für die
Schülerinnen und Schüler im Gymnasialzweig der Ober-
schule die §§ 10 und 11 entsprechend.

(5) Für die nach Schuljahrgängen gegliederte Ober-
schule gelten die §§ 13 bis 16 entsprechend.“

6. In § 16 Abs. 3 wird die Verweisung „§ 1 Abs. 3 Satz 2“
durch die Verweisung „§ 1 Abs. 4 Satz 1“ ersetzt.

7. § 17 wird wie folgt geändert:

a) In der Überschrift werden die Worte „mit dem Schwer-
punkt“ durch die Worte „im Förderschwerpunkt“ er-
setzt.

b) In Absatz 1 werden die Worte „mit dem Schwer-
punkt“ durch die Worte „im Förderschwerpunkt“ er-
setzt.



Nds. GVBl. Nr. 5/2016, ausgegeben am 20. 5. 2016

90

c) In Absatz 2 Satz 2 wird die Verweisung „§ 1 Abs. 3
Satz 2“ durch die Verweisung „§ 1 Abs. 4 Satz 1“ er-
setzt.

d) Es wird der folgende Absatz 3 angefügt:

„(3) Schülerinnen und Schüler mit Bedarf an son-
derpädagogischer Unterstützung im Förderschwer-
punkt Lernen können auch den Abschluss nach § 18
Abs. 1 erwerben.“

8. § 18 wird wie folgt geändert:

a) In der Überschrift werden die Worte „mit dem Schwer-
punkt“ durch die Worte „im Förderschwerpunkt“ er-
setzt.

b) In Absatz 1 werden die Worte „mit dem Schwer-
punkt“ durch die Worte „im Förderschwerpunkt“ er-
setzt.

9. Nach § 18 wird der folgende neue Achte Abschnitt einge-
fügt:

„ A c h t e r  A b s c h n i t t

Erwerb von Abschlüssen
durch Schülerinnen und Schüler

mit Bedarf an sonderpädagogischer Unterstützung
im Förderschwerpunkt Lernen

an allgemein bildenden Schulen
mit Ausnahme der Förderschulen

§ 18 a

Entsprechende Anwendung von für die Förderschule
im Förderschwerpunkt Lernen geltenden Vorschriften

1Für Schülerinnen und Schüler mit Bedarf an sonder-
pädagogischer Unterstützung im Förderschwerpunkt Ler-
nen an allgemein bildenden Schulen mit Ausnahme der
Förderschulen ist § 18 Abs. 1 entsprechend anzuwenden.
2Schülerinnen und Schüler, die nach Erwerb des Ab-
schlusses nach § 18 Abs. 1 weiterhin eine allgemein bil-
dende Schule mit Ausnahme der Förderschule besuchen,
können den Abschluss nach § 1 Abs. 2 Nr. 1 erwerben.“

10. Der bisherige Achte Abschnitt wird Neunter Abschnitt
und der bisherige Neunte Abschnitt wird Zehnter Ab-
schnitt.

11. § 22 Abs. 4 erhält folgende Fassung:

„(4) Die Durchschnittswerte sind auf zwei Dezimalstel-
len zu berechnen; es wird nicht gerundet.“

12. In § 23 Abs. 6 Satz 1 werden die Verweisung „§§ 5 und 16“
durch die Verweisung „§§ 5, 8 Abs. 3 und § 16“ und die
Worte „mit dem Schwerpunkt“ durch die Worte „im För-
derschwerpunkt“ ersetzt.

13. § 24 erhält folgende Fassung:

„§ 24

Anforderungen an Ausgleichsfächer

(1) 1Ausgleichsfach kann nur ein Fach sein, für das in
der Stundentafel höchstens eine Stunde weniger vorge-
schrieben ist als für das Fach, in dem die Leistungen aus-
geglichen werden sollen. 2Ausgleichsfach kann außer einem
Pflichtfach auch ein Wahlpflichtfach, ein Wahlpflicht-
kurs, ein Wahlfach oder ein wahlfreier Kurs sein. 3Ist für
ein Ausgleichsfach in der Stundentafel eine verbindliche
Stundenzahl nicht vorgeschrieben, so ist die Zahl der
Wochenstunden im Stundenplan maßgebend.

(2) An der Realschule, am Gymnasium, im Realschul-
zweig und im Gymnasialzweig der Oberschule und der
Kooperativen Gesamtschule sowie an der Integrierten Ge-
samtschule können die Leistungen in den Fächern Deutsch
und Mathematik und in den Pflicht- und Wahlpflicht-
fremdsprachen nur untereinander ausgeglichen werden.“

14. § 25 wird gestrichen.

15. Der bisherige Zehnte Abschnitt wird Elfter Abschnitt.

16. § 30 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert:

aa) Es wird der folgende neue Satz 3 eingefügt:

„3Sind Prüflinge mit Bedarf an sonderpädagogi-
scher Unterstützung zu prüfen, so soll der Prü-
fungskommission ein zusätzliches Mitglied mit
beratender Stimme angehören, das über die Lehr-
befähigung für das Lehramt für Sonderpädagogik
verfügt.“

bb) Der bisherige Satz 3 wird Satz 4 und wie folgt ge-
ändert:

Das Wort „Diese“ wird durch die Worte „Die Mit-
glieder der Prüfungskommission“ ersetzt.

b) Absatz 2 wird wie folgt geändert:

aa) Es wird der folgende neue Satz 2 eingefügt:

„2Die Schulbehörde beruft eine andere Lehrkraft
der Schule als vorsitzendes Mitglied, wenn die
Schulleiterin oder der Schulleiter Mitglied eines
Fachprüfungsausschusses ist.“

bb) Der bisherige Satz 2 wird Satz 3 und wie folgt ge-
ändert:

Nach dem Wort „Prüfungskommission“ werden
die Worte „und das zusätzliche Mitglied“ einge-
fügt. 

c) In Absatz 3 Satz 1 werden die Worte „die Mitglieder“
durch die Worte „das vorsitzende Mitglied und das
weitere Mitglied“ ersetzt.

17. § 35 Abs. 3 wird wie folgt geändert:

a) Der bisherige Wortlaut wird Satz 1.

b) Es wird der folgende Satz 2 angefügt:

„2Erhält der Prüfling einen Abschluss ohne Prüfung,
so wird der Abschluss durch einen Gleichstellungs-
vermerk im Abgangszeugnis bescheinigt.“

18. § 37 erhält folgende Fassung:

„§ 37

Nachteilsausgleich

Für Prüflinge mit Beeinträchtigungen kann die Prü-
fungskommission Erleichterungen der äußeren Prüfungs-
bedingungen zulassen.“

19. § 47 Abs. 1 Satz 2 erhält folgende Fassung:

„2Der Abschluss wird durch einen Gleichstellungsver-
merk im Abgangszeugnis bescheinigt.“

20. Der Dritte Teil wird wie folgt geändert:

a) Die Überschrift erhält folgende Fassung:

„Schlussvorschriften“.

b) Vor § 48 wird der folgende § 47 a eingefügt:

„§ 47 a

Übergangsregelung

Auf die Schülerinnen und Schüler, die in den
Schuljahren 2015/2016 und 2016/2017 den als Ein-
führungsphase geführten 10. Schuljahrgang des Gym-
nasiums, des Gymnasialzweigs der Oberschule oder
des Gymnasialzweigs der Kooperativen Gesamtschule
besuchen, sind § 1 Abs. 7 Satz 3 und § 9 in der am
31. Mai 2016 geltenden Fassung weiterhin anzuwen-
den.“
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Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 1. Juni 2016 in Kraft.

Hannover, den 3. Mai 2016

Niedersächsisches Kultusministerium

H e i l i g e n s t a d t

Ministerin
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